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Eingangsrechnungsprüfmodell erfassen/bearbeiten

Erfassen Sie neue Eingangsrechnungsprüfmodelle oder bearbeiten Sie bereits vorhandene
Prüfmodelle.

 

Eingangsrechnu
ngsprüfmodell
erfassen

Geben Sie bei der Neuerfassung unter Bezeichnung  zunächst einen eindeutigen Namen
und optional eine Beschreibung für das neue Prüfmodell ein. Legen Sie einen Prüfer fest

oder  suchen  einen  Prüfer  über  die  Schaltfläche  im  Dialog  Benutzer  und  Gruppen
auswählen.

Sichtprüfungen
Über  das  Kontextmenü  können  Sie  hier  ein  neues  Prüfmodell  anlegen  oder  über
Bearbeiten ein bereits vorhandenes Prüfmodell ändern.

Eingangsrechnu
ngsprüfmodell
neu erfassen

Geben  Sie  optional  im  Feld  Prüfschrittbezeichnung  einen  Namen  ein,  die  Felder
Prüfung und Prüfer sind Pflichtfelder. Wählen Sie eine Prüfungsart aus der Liste, legen Sie
einen Prüfer fest und klicken Sie anschließend auf Speichern.

https://kundenservice-se.de/snippet/schleupen-cs-vbm-reb-erv-eingangsrechnungspruefmodellneuoderbearbeitenstep/
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2021/11/eingangsrechnungssteuerung_pruefmodelle_erfassen.png
https://kundenservice-se.de/snippet/schleupen-cs-bur-bug-bvw-benutzerundgruppenidentifizierenstep/
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2017/05/3_pkt_sym.png
https://kundenservice-se.de/snippet/schleupen-cs-bur-bug-bvw-benutzerundgruppenidentifizierenstep/
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2021/05/eingangsrechnungsprufmodell-neu-erfassen.png
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Prüferfestlegung für automatische Prüfungen
Wählen  Sie  über  das  Kontextmenü  Prüfer  festlegen  und  der  Dialog  Prüfer  für
automatische  Prüfungen  festlegen  wird  geöffnet.

Klicken Sie auf Übernehmen, um das Eingangsrechnungsprüfmodell zu sichern.

Toleranzen 
Wird ein neues Prüfmodell erfasst, sind die Werte in den Toleranzen in der Spalte Toleranz
absolut  auf  0,00  gesetzt.  Diesen  Wert  können  Sie  für  die  jeweilige  Prüfungsart  im
Kontextmenü über Bearbeiten anpassen.
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Haftungsausschluss
Möglicherweise  weist  das  vorliegende Dokument  noch Druckfehler  oder  drucktechnische
Mängel auf. In
der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in
den
meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen
Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken
und nicht als
Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige
Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit  durch die Schleupen SE nach freiem
Ermessen und
ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in  diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit
größtmöglicher
Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen
und jegliche
Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können
stets nur im
Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

http://www.schleupen.de
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Urheberrecht
Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach
vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere
für die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen
oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit  nicht  ausdrücklich  von  uns  zugestanden,  verpflichtet  eine  Verwertung,  Weitergabe
oder  ein
Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).


